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§gt€ff Aufhebung eines nicht weitezuführenden Verfahrens: Aufhebung des
Fluchtlinienplans "Wiesbaden 1900 / 1 7' im Ortsbezirk Nordost
- Aufhebungsbeschluss
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1 Übersicht über den Bereich des aufzuhebenden
Fluchtlienienplans
2 Beschluss der Stadtverordetenversammlung vom
06.02.1991 , Nr. 51

3 Öffentliche Bekanntmachung des Aurstellungs-
beschlusses vom 05.03. 1991
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A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind

! keine finanziellen Auswirkungen verbunden

X finanzielle Auswirkungen verbunden

I Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HM S-Ampel

ll Aktuelle Prognose lnvostitionsmanagement Dezernat

Prognose Zuschussbedarf
abs.:
in o/o:

Budget verfügte Ausgaben (lst)
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.

23-V-61-00s6

lnveslitionscontrolling lnvestition

lll Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage
Es handelt sich um E Mehrkosten I budgettechnische Umsetzung

Bei Bedarf Hinweise I Erläuterung (max.75o zeichen)
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B Kuzbeschreibung des Vorha bens (verpfl ichtend)

(Die lnhalto disses Feldes werdon [außer b€i verlraulichen Vorlag6n, wie z B. Disziplinarvodagen] im !nlerneUlntranel veröffenllichl. Es dÜrfon hier
keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datonschutzgesetzes vsMendel werden (Ausnahm€: Einwilligungserklärung des/d€r
Betroffenen liogt vor). Ergänzende Erläulerungen, soweil €rforderlich, siehe D. BegründunO. Pkl. ll)

Nicht abgeschlossene Bebauungsplanverfahren deren Ziele nicht mehr vedolgt werden und deren Anfor-
derungen an die aktuellen Rechtsgrundlagen nicht mehr zeitgemäß sind, sollen zur Bereinigung der Ver-
waltung sowie besserer Übersicht und eindeutigerer Zuordnung in den digitalen Auskunftssystemen ern-
gestellt und die vorhandenen Beschlüsse aufgehoben werden.

C Beschlussvorschlag

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden über die Aufhe-
bung des Fluchtlinienplans ,,von dem Terrain zwischen der Lahn- Walkmühlstraße in den Distrikten
Am Exezierplatz; Aarstraße und Bleidenstadterweg' (Wiesbaden 1900 / 17) im Ortsbezirk Nordost
vom 6. Februar 1991 (Nr. 51 ) (Anlage 2) wird aufgehoben. Das Verfahren zur Aufhebung des Fluchtli-
nienplans wird eingestellt.

Der Bereich des Fluchtlinienplans ist der Übersicht zu entnehmen (Anlage 1).

D Begründung

l. Auswirkungen der SiEungsvorlage
{Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungon/Messgrößon, Quanlatät, Oualität, Auswirkunoen iln Konzorn aut andere Bereiche, Zeitplan, Erfol0s-
kontrollo)

Allgemeln:

Mit der Sitzungsvorlage sollen nicht weitezuführende Verfahren zur Aufhebung eines Fluchtlinienplans
eingestellt und deren Beschlüsse aufgeboben werden.

Flnanzl6llo Ausr,Ylrkungür:

Die dem Stadtplanungsamt entstehenden internen Kosten sind im Haushalt des Stadtplanungsamts be-
rücksichtigt.

Wertschöpfung:

Durch die Aufhebung des Aufhebungsverfahrens wird eine Bereinigung der Ven/altung und eine bessere
und eindeutigere Übersicht in den digitalen Auskunftssystemen erreicht.

Zoitplanung:

Es ist geplant, im 4. Quartal 2023 den Aufhebungsbeschluss herbeizuführen.

ll. Ergänzende Erläuterungen
(Demografische Entwicklun0, Ums€tzung Earri6refreiheil. KlimaschulzfKlima-Ahpassung, etc )

Zu dem Beschlussvorschlao Nr. 1 :

Oie damaligen Planungsziele sind überholt und werden nicht mehr verfolgt.

Der Beschluss zur Aufhebung eines Fluchtlinienplans wurde mit Beschluss der Stadwerordnetenver-
sammlung vom 06.02.1991 Nr. 51 aufgestellt und am 05.03.1991 öffentlich bekannt gegeben. (Anlage 3)
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2 Der Beschluss über die Aufhebung des Beschlusses zur Aufhebung des Fluchtlinienplans wird ortsüb-
lich bekannt gemacht,
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Das Verfahren ist nicht zum Abschluss gebracht worden. lnsbesondere wurde noch kein Satzungsbe-
schluss gefasst. lnsofern enthält die bisherige Beschlusslage zur Aufhebung eines Fluchtlinienplans noch
keine Festlegungen, aus denen Nutzungsrechte oder sonstige Rechte abgeleitet werden könnten.

Durch die Aufhebung werden auch keine anderen bisher rechtmäßigen Nutzungsmöglichkeiten und/oder
sonstigen Rechte außer Kraft gesetzt oder beeinträchligt. Damit sind lediglich die bisherigen Verfahrens-
schritte aufzuheben.

Zu dem BeschlussvorschlaqZ

Der Beschluss ist entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 2 BaUGB ortsüblich bekannt zu machen.,

Bestätigung der Dezement'innen

wiesbaden, lll,os.zozt

lvlende
O be rbürge rm e ister
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